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Geschenke an die Kantonsschule.

Nachdem der obige Aufsatz über die neueste öffentliche

Prüfung der Kantonsschule schon in die Presse abgegangen

war, erhielten wir die erfreuliche Nachricht, daß Herr
Kübeli, Vater, von Heiden, gegenwärtig in Herisau wohn-,

haft, der Kantonsschule ein Geschenk von 600 Gulden ein-

gesandt habe. Das Geschenk ist eines Greisen würdig, der

dem Vaterland noch einen Beweis seiner schönen Gesinnung

hinterlassen wollte, und die Leser werden mit uns wünschen,

daß Gottes Segen den Geber wie die Gabe begleiten möge.

Ans Appenzell I. R.

Mit der Aufschrift: „ Gesuchs.Aeusserungen dem
hochlöblichen Großen Rathe des Kantons Appen-
zell I. R., eingegeben seit einiger Zeit von frei-
müthigcn Mitlandleuten," erschien letzter Tage eine

kleine, 8 S. starke Flugschrift, die 20 Punkte enthält,
welche in den Iahren 1824, 25, 26 und 27 von mehrern
Landleuten der Obrigkeit zur reifen Erörterung und Ge-

nehmhaltung eingereicht, und theils angenommen, theils an

Kommissionen übertragen, theils vertaget und jene von
1827 an Neu- und Alt-Räthe gewiesen worden sind. Wir
heben hier einige der interessantesten aus.

3. In Erbfällen, wo keine Leibeserben sich vorfin-
den, sollen 30 kr. vom Hundert an das Landscckelamt ent-
richtet werden.

§. 4. Der im Jahr 1825 allererst äusserst wichtige ein-
gereichte Punkt bezwecket eine erwünschte, auf unsere Zeit
passende, folgerechte Zusammenstellung und Ordnung der

bürgerlichen Gesetze, oder, mit einem Worte, Verbesserung
und Revision unsrer Landesartikel. Dieser Gesuch um Re-
Vision der Landeögesetze wurde in diesem Jahr dringend
wiederholt.
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H. 5. Laut der Verfassung des K. Appenzell der Innern
Nhoden steht in der Compete»; der Landsgemeinde, Gesetzes-
entwürfe, welche der Große Rath derselben vorlegt, anzu-
nehmen, ;u verwerfen oder zurückzuweisen. ES soll aber kein
anderer Gegenstand vor der Landögemeinde in Berathung gc-
zogen werden, als nachdem ein solcher einen Monat vorher
dem Großen Rath schriftlich mitgetheilt und desselben Vor-
bericht eingereicht worden. — Vorstellung : Obstehender Ar-
tikel der Verfassung möge gegenseitig von dem Großen Rath
gegen die Landögemeinde zu befolgen seyn, und ebenfalls
einen Monac vorher dem Landömann vorgelesen werden.

§. 13. Wünscht man die, zwar bestehende, Verordnung
wieder in Erinnerung zu bringen, daß ohne Vorwissen und
Genehmigung der Vögte, kein Vogtkind mchrS kaufen und
verkaufen möge, und vorzüglich, daß alle 2 Jahre, und
zwar m Beiseyn des Vogtklndö, wenn eö erwachsen ist, der
Vogt Rechnung abzulegen habe.

H. 15. Jede Rhod soll gleichviel Rathsherren haben.
§. 16. Glaubt man mit Recht erwarten zu dürfen, daß câ

jeder Rhod freistehe, ihre Hauptleuce und Räthe, in welchem
Bezirke sie auch wohnen, aus ihren Rhvdögenossen nach
Belieben zu wählen.

tz. 18. Als dringendes Bedürfniß wünscht man von der vor
drei Jahren im Druck herausgegebenen Kantonalverfassung
eine deutliche, auch für den gemeinen Mann faßliche AuS-
legung.

Im Eingange heißt eS: Stillstehen, wenn alle umgebende,
kleine und große Staaten vorwärts schreiten, in tiefem
Schlummer versunken bleiben, wenn jene allmählig erwachen,
fahrlässig bleiben, wenn sich Alles politisch regt ist nicht
nur eines Republikaners höchst unwürdig, sondern einen
Bürger jedes Staates entehrend. Im Vollgefühle unsers
demokratischen Daseyns, des RuhmS unserer Väter, deren
Festigkeit einmal die größten Staaten in Erstaunen setzte, an-
maßende, sich alS Gesalbte deö Herrn brüstend, Feuide der
Rechte deS Bürgers und des Menschen, Gewalten erschütter,
ten, finden wir uns angetrieben, unsern Mitbürgern Bcrich-
tigungen von Begriffen mitzutheilen, welche seil bald 4 Iah-
reu mißverstanden, verdreht, mißdeutet, unterschlagen und
schief angesehen wurden.


	Aus Appenzell I. R.

